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Zitat

Nur gehen die Renovierungen, die man in einer Mietwohnung vornimmt, für gewöhnlich
nicht in die Tausende. Neue Fenster hab ich zumindest noch in keiner gemieteten
Wohnung eingebaut; das müsste man dem FA dann schon SEHR plausibel begründen
("Die alten Fenster waren schmutzig!").

"Das Haus gehört meinen Eltern. Ich werde es vermutlich später Erben. Ich habe deshalb auf
eigene Kosten Fenster und Tür erneuern lassen." dürfte hier als SEHR plausibel begründet
gelten.

Das Mietrecht erlaubt dem Mieter umfangreiche Umbauarbeiten. Er muss lediglich am Ende des
Mietverhältnisses den ursprünglichen Zustand wieder herstellen. In einigen Fällen ist eine
Genehmigung des Vermieters erforderlich (siehe z.B. Berliner Mieterverein zu Umbauten).
Wenn mein Bad blaue Fliesen hat und diese mir nicht gefallen, kann ich das Bad grün Fliesen
lassen. Auf meine Kosten. Wenn ich ausziehe müssen dann halt - auch auf meine Kosten -
wieder blaue Fliesen rein.
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